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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Jahresrückblick 2023: Rechtsordnung

Das Jahr 2023 war im Bereich Rechtsordnung stark von straf- und zivilrechtlichen
Fragen geprägt. Die in den vergangenen Jahren immer wieder virulent geführte Debatte
über die terroristische, vor allem islamistisch motivierte, Gefährdung der Schweiz
rückte angesichts des fortdauernden Kriegs in der Ukraine sowie des Kriegsausbruchs
im Nahen Osten weiter in den Hintergrund. Stattdessen beschäftigten eher
Cyberangriffe und die Angst vor russischer Spionage die Schweizer Sicherheitspolitik.
(Für Cybersicherheit vgl. Jahresrückblick zur Landesverteidigung.)

Zudem nahm der Diskurs um Grund- und Menschenrechte in der Öffentlichkeit wieder
mehr Raum ein, angetrieben unter anderem vom zunehmenden Augenmerk auf den
Antisemitismus infolge des Nahostkonflikts (vgl. Jahresrückblick zu Kultur, Kirchen und
religionspolitische Fragen sowie Jahresrückblick zur Aussenpolitik). Nach dem Angriff
der Hamas Anfang Oktober kam es in den grossen Schweizer Städten zu Kundgebungen
mit antiisraelischen Parolen, worauf in der Öffentlichkeit debattiert wurde, inwiefern
an propalästinensischen Friedenskundgebungen antisemitisches und rechtsextremes
Gedankengut verbreitet werde. Aus Sorge vor einer gewaltsamen Eskalation verhängte
die Stadt Bern bis Weihnachten ein Demonstrationsverbot, was wiederum zu Protesten
aufgrund der Grundrechtseinschränkung führte. In der Medienberichterstattung
spiegelte sich diese Entwicklung in einem Anstieg in den Themenbereichen
«Bürgerrechte» sowie «innere Konflikte und Krisen» gegen Ende Jahr wider (vgl. Abb. 1
der APS-Zeitungsanalyse). Auch über das ganze Jahr gesehen vereinnahmten diese
beiden Themen einen höheren Anteil der Zeitungsberichterstattung als im Vorjahr (vgl.
Abb. 2). Die gestiegene Sensibilität für die Antisemitismus-Thematik zeigte sich ebenso
im Parlament, das im Laufe des Jahres eine Handvoll Vorstösse für ein Verbot von
Nazisymbolen in der Öffentlichkeit behandelte und diese Forderung im Grundsatz
unterstützte. Als «historischen Moment» bezeichnete der Bundesrat die Gründung der
Nationalen Menschenrechtsinstitution im Mai 2023, das Resultat eines zwanzigjährigen
Prozesses zur Förderung der Menschenrechte in der Schweiz.

Unter anderem von Menschenrechts- und Frauenorganisationen gefeiert wurde die
Verabschiedung des revidierten Sexualstrafrechts durch die beiden Räte. Begleitet von
einer lebhaften gesellschaftlichen Debatte rangen die Räte bei der Revision des
Sexualstrafrechts insbesondere um eine neue, zeitgemässe Definition von
Vergewaltigung, die sie letztlich in der sogenannten erweiterten Widerspruchslösung
fanden. Damit sind sexuelle Handlungen künftig strafbar, wenn sie gegen den Willen –
aber im Unterschied zur Zustimmungslösung nicht «ohne Einwilligung» – einer Person
vorgenommen werden oder wenn ein Schockzustand für sexuelle Handlungen
ausgenutzt wird. Dass das Opfer nachweisbar zur sexuellen Handlung genötigt wurde,
ist mit der neuen Regelung indes nicht mehr erforderlich. Im Unterschied zum alten
Recht, wonach nur Frauen Opfer einer Vergewaltigung sein konnten, spielt das
Geschlecht des Opfers im revidierten Sexualstrafrecht keine Rolle mehr. Mit
Verabschiedung der Sexualstrafrechtsrevision brachten die eidgenössischen Räte im
Sommer 2023 eines der grössten Gesetzgebungsprojekte der 51. Legislatur zum
Abschluss: die unter dem Titel «Harmonisierung der Strafrahmen» durchgeführte
Revision des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches (BT). Ziel der
Strafrahmenharmonisierung war es, die aus den 1940er-Jahren stammenden Strafen
mit den heutigen Werthaltungen in Einklang zu bringen und deren Verhältnis
zueinander neu auszuloten. Noch während das Sexualstrafrecht zu Ende debattiert
wurde, traten die ersten beiden Vorlagen des BT-Revisionsprojekts, die in erster Linie
die Strafen für Gewaltdelikte erhöhten, am 1. Juli 2023 bereits in Kraft.

Als weiteres Grossprojekt schloss das Parlament im Frühling 2023 die Revision der
Zivilprozessordnung ab. Mit einer Vielzahl punktueller Anpassungen sollten festgestellte
Schwachstellen der 2011 in Kraft getretenen Zivilprozessordnung ausgebessert und
insgesamt deren Praxistauglichkeit verbessert werden. Ein von der Einigungskonferenz
vorgeschlagener Kompromissvorschlag wurde schliesslich in beiden Räten breit
mitgetragen. Nachdem im Sommer auch die Referendumsfrist ungenutzt verstrichen
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ist, wird das revidierte Zivilprozessrecht planmässig am 1. Januar 2025 in Kraft treten
können.

Weiter stand 2023 im Zivilrecht das Erbrecht auf der politischen Agenda. Mit der
Überarbeitung des sechsten Kapitels des IPRG über das internationale Erbrecht sollten
Kompetenzkonflikte mit ausländischen Behörden minimiert und sich widersprechende
Entscheidungen in internationalen Erbrechtsfällen verhindert werden. Zwischen den
Kammern entbrannte ein erbitterter Streit über einige Punkte, so etwa um die Frage, ob
Schweizer Doppelbürgerinnen und -bürger wählen können sollen, dem Recht welches
ihrer Heimatstaaten sie ihren Nachlass unterstellen wollen. Nach erfolgreicher
Kompromissfindung konnte die Vorlage in der Wintersession 2023 schliesslich
verabschiedet werden. Im Hinblick auf das innerstaatliche Erbrecht trat am 1. Januar
2023 die erste Etappe der laufenden Erbrechtsrevision in Kraft, die in erster Linie die
Pflichtteile reduzierte und damit die Verfügungsfreiheit der Erblasserinnen und
Erblasser erhöhte. Die zweite Etappe zur Erleichterung der Unternehmensnachfolge
kam im Sommer 2023 ins Parlament, wobei der Ständerat im Unterschied zum
Nationalrat nicht auf den Entwurf eintreten wollte.

Darüber hinaus trieben Bundesrat und Parlament 2023 die Digitalisierung in der Justiz
voran. Mit der Verabschiedung des Bundesgesetzes über die Digitalisierung im Notariat
ebneten die eidgenössischen Räte den Weg für die elektronische Ausfertigung von
Urkunden und Beglaubigungen. Damit muss das Originaldokument künftig nicht mehr in
Papierform erstellt werden. Zur sicheren Aufbewahrung der elektronischen
Originaldokumente wird ein nationales Urkundenregister geschaffen. Um den
elektronischen Rechtsverkehr generell zu ermöglichen, war im Parlament zudem das
Bundesgesetz über die Plattformen für die elektronische Kommunikation in der Justiz
hängig, wo es vom Erstrat positiv aufgenommen wurde.

Nach der grossen gesellschaftlichen Kontroverse um das Verbot zur Verhüllung des
Gesichts, die rund um die 2021 angenommene Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» ausgefochten worden war, ging die Umsetzung der Initiative
geradezu ereignisarm vonstatten. Beide Parlamentskammern verabschiedeten den
Entwurf zum Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot unverändert und mit
grossen Mehrheiten. Auch in der Gesellschaft war kein grösserer Widerstand mehr
vernehmbar, sodass die im Januar 2024 endende Referendumsfrist wohl ungenutzt
verstreichen wird.

Für neue Kontroversen sorgen dürfte hingegen die im Mai 2023 lancierte Volksinitiative
«für ein modernes Bürgerrecht». Die sogenannte Demokratie-Initiative fordert, dass
Ausländerinnen und Ausländer schweizweit Anspruch auf Einbürgerung haben, wenn sie
sich seit fünf Jahren rechtmässig in der Schweiz aufhalten, zu keiner längeren
Freiheitsstrafe verurteilt wurden und über Grundkenntnisse einer Landessprache
verfügen. Die hinter der Initiative stehende «Aktion Vierviertel» sieht in der tiefen
Einbürgerungsquote ein Demokratiedefizit, weil rund ein Viertel der zur Schweizer
Gesellschaft gehörenden Menschen politisch nicht mitbestimmen darf. 1

Öffentliche Ordnung

Nach dem Nationalrat befasste sich auch der Ständerat mit dem Extremismusbericht
des Bundesrates und nahm von ihm Kenntnis. 2

BERICHT
DATUM: 09.03.1993
HANS HIRTER

Im Dezember 2022 veröffentlichte das Bundesamt für Justiz einen Bericht zum Verbot
von nationalsozialistischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden und
extremistischen Symbolen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte den Bericht in
Reaktion auf mehrere eingereichte Vorstösse zum Thema (Mo. 21.4354, Pa.Iv. 21.524,
Pa.Iv. 21.525) anfertigen lassen. Gemäss der aktuellen Rechtslage könne eine öffentliche
Verwendung solcher Symbole von der Antirassismus-Strafnorm in Artikel 261bis StGB
erfasst werden. Straflos sei die Verwendung nur, wenn die Symbole ohne
Propagandaabsicht – die Absicht, andere Personen von dieser Ideologie überzeugen zu
wollen –, in nicht gegen die Menschenwürde verstossender Weise und ohne
Diskriminierungs- oder Herabsetzungsabsicht gezeigt würden. Es bestehe diesbezüglich
ein weiter Ermessensspielraum, konstatierte das BJ. Im Bericht zeigte das Bundesamt
verschiedene Möglichkeiten auf, wie ein weitergehendes Verbot auf Bundes- oder
kantonaler Ebene verankert werden könnte. Neben einer Erweiterung von Artikel 261bis

BERICHT
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StGB um ein explizites Verbot der Verwendung nationalsozialistischer und rassistischer
Symbole wäre auch die Schaffung eines neuen Spezialgesetzes denkbar. Dies erlaubte
eine spezifischere Regelung und die Ahndung von Verstössen im
Ordnungsbussenverfahren. Für eine weniger straf- sondern mehr
präventionsfokussierte Lösung sah das BJ eine Verankerung im kantonalen Polizeirecht
als gangbaren Weg. Ungeachtet der gewählten Variante stelle die Formulierung des
Verbots eine Herausforderung dar, so die Schlussfolgerung des Berichts: Das Verbot
müsse einerseits bestimmt genug formuliert sein, damit die Bevölkerung weiss, was
verboten und was erlaubt ist. Bereits eine Klassifizierung in verbotene und erlaubte
Symbole erweise sich allerdings als schwierig, da manche von Extremistinnen und
Extremisten verwendete Symbole – etwa Buchstaben- und Zahlenkombinationen – je
nach Zusammenhang eine extremistische oder eine alltägliche Bedeutung haben
könnten. Weiter müsste die Verwendung zu wissenschaftlichen, schulischen,
künstlerischen oder journalistischen Zwecken geregelt werden. Andererseits müsste die
Verbotsnorm offen genug formuliert sein, damit die Gerichte die Aktualität und den
Kontext des Einzelfalls berücksichtigen können.
In einer Medienmitteilung, aus der etwa die Aargauer Zeitung zitierte, betonten die
beiden jüdischen Dachverbände SIG und PLJS, dass in dieser Frage dringender
Handlungsbedarf bestehe. Das geltende Recht habe Lücken, die gezielt ausgenutzt
würden. Sie forderten Bundesrat und Parlament auf, rasch ein Verbot von
nationalsozialistischen Symbolen umzusetzen, denn bei der Verwendung dieser
Symbole dürfe es keinen Graubereich mehr geben. 3

Innere Sicherheit

In Erfüllung eines Postulats Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) legte der Bundesrat im
Januar 2021 den Bericht «Griffige Instrumentarien gegen Gewaltextremismus» vor. Er
kam darin zur Einschätzung, dass die bestehenden – insbesondere im NAP zur
Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus
sowie im NDG – und vorgesehenen Massnahmen – etwa jene in der PMT-Vorlage –
grundsätzlich geeignet seien, die Bedrohung durch gewalttätigen Extremismus
einzudämmen. Gewalttätiger Extremismus bedrohe die innere und äussere Sicherheit
der Schweiz jedoch zunehmend, stellte die Regierung fest. Beim gewalttätigen
Linksextremismus beobachte man eine gewisse Lageverschärfung und mittelfristig
bestehe auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen rechtsextremistisch
motivierten Anschlag eines Einzeltäters oder einer Einzeltäterin. Zur besseren
Früherkennung und Verhinderung gewalttätig-extremistischer Tätigkeiten schlug der
Bundesrat vor, genehmigungspflichtige nachrichtendienstliche Massnahmen wie die
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs oder das Eindringen in
Computersysteme und -netzwerke künftig nicht nur bei Terrorismus, sondern auch in
Fällen von gewalttätigem Extremismus zuzulassen. Dies soll im Rahmen der bereits
angelaufenen NDG-Revision geschehen. 4

BERICHT
DATUM: 13.01.2021
KARIN FRICK

In Erfüllung eines Postulates der SiK-SR legte der Bundesrat im November 2023 einen
Bericht vor, in dem er sich mit der Frage auseinandersetzte, welche strafrechtlichen,
öffentlich-rechtlichen und präventiv-polizeilichen Möglichkeiten und
Herausforderungen bestehen, um gegen Hassrede vorzugehen. Er kam zum Schluss,
dass in der Schweiz das Strafrecht die meisten Möglichkeiten biete, um gegen Hassrede
vorzugehen, und zwar unabhängig davon, ob diese online oder offline stattfinde.
Hassrede stelle allerdings kein im schweizerischen Recht verwendeter Begriff dar,
sodass unterschiedliche Bestimmungen – Gewaltdarstellungen (Art. 135 StGB),
Ehrverletzungen (Art. 173 ff. StGB), Drohung (Art. 180 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB),
Verbrechen oder Vergehen gegen den öffentlichen Frieden (Art. 258 ff. StGB), davon
insb. die öffentliche Aufforderung zur Gewalt (Art. 259 StGB), sowie Diskriminierung
und Aufruf zu Hass (Art. 261bis StGB) – Anwendung finden könnten. Sowohl im Straf- als
auch im Zivilrecht sei die Rechtsdurchsetzung mangels Zugriff auf benötigte (digitale)
Daten, welche sich oft auf Servern im Ausland befänden, allerdings schwierig. 
Der Bundesrat habe im April 2023 aufgrund seines Berichts «Intermediäre und
Kommunikationsplattformen: Auswirkungen auf die öffentliche Kommunikation und
Ansätze einer Governance» das BAKOM beauftragt, eine Vernehmlassungsvorlage zur
Regulierung von Kommunikationsplattformen auszuarbeiten. Zudem arbeite der
Bundesrat aktuell an der Umsetzung der Motion 18.3592, die den
Informationsaustausch unter den Polizeibehörden der Kantone und des Bundes
vereinfachen soll. Verbesserungen seien zudem beim Bedrohungsmanagement

BERICHT
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angezeigt, damit Hass und Hetze besser erkannt und bekämpft werden könnten. Nicht
zuletzt enthalte auch das Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film
und Videospiele Verpflichtungen zur Errichtung von Meldesystemen, die die
Verbreitung und Sichtbarkeit von Hassrede eindämmen helfen könnten. Über die im
Bericht erwähnten Massnahmen hinaus sah der Bundesrat derzeit keinen
gesetzgeberischen Handlungsbedarf. 5

Landesverteidigung

Militärorganisation

La Commission de gestion du Conseil national a demandé au chef du DDPS Adolf Ogi de
l’informer au sujet de la présence d’extrémistes de droite au sein de l’armée. Le point
de départ de cette interrogation a été la publication dans la presse de l’affaire d’un
premier lieutenant qui entretenait par Internet des contacts avec des groupes
néonazis. Pour ce faire, une enquête a notamment été menée auprès de 58 écoles
militaires (école de recrues, de sous-officiers et d’officiers) en 1998 et il a été procédé
à une analyse de l’examen pédagogique des recrues de 1997. Il apparaît que
l’extrémisme de droite comme de gauche n’a pas de réelle importance quantitative
dans les écoles militaires, si ce n’est dans des proportions similaires à ce que l’on
trouve dans la population. Environ 3% des recrues de 1997 peuvent être considérés
comme extrémistes. Dans les écoles, les cas de manifestations extrémistes survenant
sporadiquement sont pour l’essentiel de droite, marquées par une xénophobie latente.
Le rapport remis au chef du DDPS considère que le risque de voir accéder des
extrémistes de droite à des positions de cadres dans l’armée est faible et qu’il n’y a pas
d’augmentation de ce phénomène parmi les jeunes militaires. Par ailleurs, le système
de milice et les brèves périodes de service n’offriraient pas des conditions idéales à
l’éclosion de telles idées. Un autre incident de type raciste a encore défrayé la
chronique à la fin de l’année. Un commandant de compagnie par intérim a dirigé un
exercice où il s’agissait d’empêcher des Albanais du Kosovo d’entrer sur territoire
suisse, lui même se faisant appeler Milosevic. 6

BERICHT
DATUM: 05.12.1998
FRANÇOIS HUGUENET

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

In seinem Extremismusbericht vertrat der Bundesrat die Auffassung, die
"Alltagstheorie", wonach eine Zunahme des Ausländerbestandes mehr Fremdenhass
nach sich zieht, sei nicht stichhaltig. Vordergründig seien es der Arbeitsplatz, der
Wohnraum oder überhaupt der Wohlstand, die bedroht erschienen. Im Kern aber
würden die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung und die damit
verbundenen Umwälzungen der modernen Gesellschaft die Bürgerinnen und Bürger
verunsichern. Der Fremde werde so zum "Sündenbock für eine schwelende soziale und
geistige Krise“.
Auf der anderen Seite sah der Bundesrat aber auch einen direkten Zusammenhang
zwischen der Fremdenfeindlichkeit und dem "unbewältigten Immigrationsproblem".
Die Schnelligkeit, mit der sich die Bevölkerung durchmische und sich in Richtung einer
multikulturellen Gesellschaft bewege, sei für viele Bürgerinnen und Bürger schwer zu
verkraften. Die Regierung erklärte sich bereit, zur Verhinderung und Ahndung von
fremdenfeindlich motivierten Übergriffen die Strafnormen weiter auszubauen. Als
ebenso wichtig erachtete der Bundesrat jedoch die Erziehung zur Toleranz und die
Fähigkeit zu einer geistig-politischen Auseinandersetzung. Er kündigte die Schaffung
einer Eidgenössischen Kommission gegen den Rassismus an, die ein Massnahmenpaket
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit erarbeiten soll. 7

BERICHT
DATUM: 24.04.1992
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Wie alle Jahre wieder legten die beiden Aussenpolitischen Kommissionen ihren Räten
den Jahresbericht der Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der
Frankophonie (APF) zur Kenntnisnahme vor – und wie alle Jahre wieder kamen diese
dem Anliegen stillschweigend nach. Die Grundanliegen der Schweizer Sektion zielen im
Wesentlichen auf die Themenbereiche Kultur, Bildung, Gesundheit und Schutz der
Menschenrechte und dienen als solide Grundlage für den internationalen
Erfahrungsaustausch mit anderen Delegationen – so auch wieder im Jahr 2016. Der
Bericht resümiert die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder der Delegation und gibt
Erläuterungen zu den verschiedenen Tagungen und Konferenzen. Nebst diversen
regionalen und nationalen Anlässen stand auch wieder der wichtigste Anlass der APF –
die Jahrestagung – auf der internationalen Agenda. Vom 8. bis 12. Juli trafen sich
Parlamentarierinnen und Parlamentarier der unterschiedlichen Mitgliedsländer unter
dem Motto „Gemeinsames Wachstum und verantwortungsbewusste Entwicklung:
Bedingungen für Stabilität in der Welt und im französischsprachigen Raum“ auf
Madagaskar und bemühten sich um die Sensibilisierung für ihre diversen Anliegen. Die
Schweiz brachte sich indes mit vier wichtigen Anliegen ein, welche im Wesentlichen
dem Schwerpunktthema des Menschenrechtsschutzes zuzuordnen sind: Prävention von
gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, Abschaffung der Todesstrafe im
frankophonen Raum, Umsetzung des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau in der Schweiz und den Datenschutz und Schutz der
Privatsphäre im frankophonen Raum. Gesamthaft betrachtet schliesst die Delegation
ihren Bericht mit grosser Zufriedenheit über die zahlreichen erfolgreich lancierten
Arbeiten und fühlt sich in ihren Bestrebungen, als ein unbestritten wichtiges Mitglied
der Organisation wahrgenommen zu werden, bestätigt. Die Aufgabenfassung für das
Jahr 2017 wird sich wiederum vermehrt der Zusammenarbeit zwischen Schweizer
Bildungseinrichtungen und Hochschulagenturen der Frankophonie annehmen, aber
auch eine Grundsatzdebatte zum Thema Migration aufgreifen. 8

BERICHT
DATUM: 12.06.2017
MELIKE GÖKCE

In der Sommersession 2018 eröffneten die APK-NR und APK-SR neuerlich beiden Räten
den Bericht der Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie
(APF) zur Kenntnisnahme und auch in diesem Jahr kamen die Räte dieser Bitte
diskussionslos nach.
In Vertretung der Ständeratskommission führte Christian Levrat (sp, FR) seine
Erläuterungen – im Wissen um die wiederkehrenden Diskussionen um den Nutzen der
APF – mit der Hervorhebung der besonderen politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Anziehungskraft dieser Organisation an. So habe sie sich seit Anfang der
90er Jahre erheblich um Länder aus Mittel- und Osteuropa, Asien und dem Nahen
Osten erweitert und biete den meisten Mitgliedsstaaten ein nützliches Tor
insbesondere zur afrikanischen Politik. Gerade der afrikanische Kontinent ist auch im
Themenfokus der Schweizer Delegation stark repräsentiert, wie sich aus den
verschiedenen Tätigkeitsfeldern schliessen lässt. Nicht zuletzt am wichtigsten
Organisationsanlass, der Jahrestagung, die im Berichtsjahr zum 50.
Organisationsjubiläum unter dem Motto «Diversité linguistique, diversité culturelle,
identité(s)» vom 06.–11. Juli in Luxemburg stattfand, referierten und konsolidierten die
Schweizer Abgeordneten ihre thematischen Schwerpunkte: Prävention von
gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, Abschaffung der Todesstrafe im
frankophonen Raum, Schutz der Mehrsprachigkeit, Bekämpfung des
grenzüberschreitenden Handels mit Frauen und Kindern sowie Schutz der persönlichen
Daten im frankophonen Raum. Besonders die drei erstgenannten Punkte seien im
Berichtsjahr von grosser Bedeutung gewesen, wie Levrat betonte. Im Rahmen der
Frankophonie habe man sich an internationalen Diskussionen über die Reaktion auf den
Terrorismus beteiligt und habe hierbei versucht, weg von der Methode der
Kriminalisierung von Terroristen, hin zu einem ganzheitlichen Ansatz mit spezifischen
präventiven Elementen überzugehen. Diese könnten Massnahmen zur Stärkung der
Menschenrechte beinhalten oder auf die Stärkung von Entwicklungsprogrammen in
fragilen Kontexten ausgerichtet sein. Auf Anregung von Ständerätin Anne Seydoux-
Christ (cvp, JU) habe man auch besondere Bestrebungen zur Abschaffung der
Todesstrafe im frankophonen Raum forciert. Derzeit sei die Todesstrafe in 55 der 79
Mitgliedsstaaten der Frankophonie abgeschafft und in 14 weiteren Staaten zwar noch
gesetzlich verankert, aber seit mindestens zehn Jahren nicht mehr angewendet
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worden. Trotz grosser Fortschritte in diesem Bereich blieben noch immer einige
«dunkle Flecken» und die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, insbesondere aus
dem Umfeld solcher Staaten, spielten eine wichtige Rolle im Fortschritt zur
Abschaffung der Todesstrafe. Hinsichtlich des Schutzes der Mehrsprachigkeit habe
Nationalrat Reynard (sp, VS) im Rahmen der Jahrestagung den Fokus auf die
verschiedenen Kulturräume, die mit den vier Landessprachen und den Sprachen der
Einwanderinnen und Einwanderer entstünden und die die Besonderheit der Schweizer
Mehrsprachigkeit ausmachten, sowie auf die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der
Schweizerinnen und Schweizer regelmässig zwei Sprachen gebrauchten, gesetzt. Die
Mehrsprachigkeit sei ein Willensakt und müsse gepflegt und weiterentwickelt werden,
wie Reynard auch im Bericht paraphrasiert wurde. Auch wenn die Minderheitssprache
Französisch in der Schweiz aufgrund rechtlicher Grundlagen geschützt sei, müsse die
französischsprachige Minderheit regelmässig für ihre Gleichbehandlung einstehen;
nicht zuletzt auch, weil die Hegemonie des Englischen im Bereich der Wissenschaft und
Forschung im grossen Gegensatz zur Mehrsprachigkeit stehe.
Nebst den internationalen Verhandlungen setzte sich die Delegation im Berichtsjahr
auch mit internen Themen auseinander wie beispielsweise der Festlegung der Werte
und Positionen der Frankophonie, der Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitutionen
der Frankophonie und Schweizer Hochschulen, der Unabhängigkeit der Medien im
frankophonen Afrika oder der Aktivität der Schweiz zur Unterstützung der
Berufsbildung in den Ländern des Südens. Der Bericht schliesst mit der Erkenntnis,
dass die APF eine wichtige Kontaktstelle zur Bundesversammlung darstelle und
insbesondere im Dialog mit den afrikanischen Vertreterinnen und Vertretern von
höchster Bedeutung sei – nicht zuletzt auch, weil Afrika als Ganzes längerfristig immer
mehr an Bedeutung in der Organisation gewinnen werde. 9

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Parteien

Jahresrückblick 2023: Parteien

Für die Parteien stand das Jahr 2023 überwiegend im Zeichen der National- und
Ständeratswahlen sowie der Gesamterneuerungswahlen des Bundesrats. Dies schlägt
sich auch in der Medienpräsenz der Parteien nieder, die sich dem Spitzenwert aus dem
letzten eidgenössischen Wahljahr 2019 annäherte und im Wahlmonat Oktober
kulminierte (vgl. Abbildungen 1 und 2 der APS-Zeitungsanalyse).

Die SVP lancierte ihren Wahlkampf mit einem neuen Parteiprogramm, das sich unter
anderem gegen «Gender-Terror und Woke-Wahnsinn» wandte. Im Wahlkampf rückte
die Partei mit der Asyl- und Migrationspolitik indessen zunehmend zwei ihrer
klassischen Kernthemen ins Zentrum. Nebst ihren inhaltlichen Forderungen bescherten
der SVP auch ein Wahlkampfsong und ein aufwändiger Wahlkampfanlass viel
Aufmerksamkeit. Bei den Nationalratswahlen erzielte die Partei schliesslich das
drittbeste Resultat ihrer Geschichte, im Ständerat musste sie hingegen Verluste
hinnehmen. Bei den Bundesratswahlen sprach sich die SVP für ein Festhalten an der
bisherigen Sitzverteilung aus, erhob jedoch – letztlich ohne Erfolg – mit einem
Zweierticket Anspruch auf die Nachfolge von Bundeskanzler Walter Thurnherr.
Auch in diesem Jahr zeigte sich die SVP aktiv bei der Nutzung der Volksrechte. So
lancierte sie ihre «Nachhaltigkeitsinitiative» und brachte – unter Rückgriff auf
unübliche Methoden – das Referendum gegen das Klimagesetz zustande, an der Urne
konnte sie das Gesetz aber nicht zu Fall bringen. Verschiedentlich wurde in den Medien
diskutiert, ob sich die SVP genügend gegen Rechtsextremismus abgrenze. Anlass dazu
boten unter anderem die in zwei Kantonen eingegangenen Listenverbindungen mit
Mass-voll und Verbindungen einzelner SVP-Exponentinnen und -Exponenten zur
Jungen Tat.

Die SP konnte sowohl bei den Nationalrats- als auch bei den Ständeratswahlen zulegen.
Eine Erklärung für den Wahlerfolg sah die Presse in der Themenlage, die der SP mit
Inflation, steigenden Mieten und Krankenkassenprämien in die Hände gespielt habe. Die
Partei hatte in ihrem Wahlkampf denn auch das Thema Kaufkraft an erste Stelle gesetzt.
Im Rampenlicht stand die SP im Zusammenhang mit den Bundesratswahlen, bei denen
sie den Sitz des zurücktretenden Alain Berset zu verteidigen hatte (vgl. Abbildung 1).
Letztlich wählte die Bundesversammlung mit Beat Jans unter einigen Nebengeräuschen
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einen der beiden offiziellen SP-Kandidaten.
In der direktdemokratischen Arena musste die SP eine Niederlage hinnehmen, als die
von ihr bekämpfte OECD-Mindeststeuer an der Urne deutlich angenommen wurde.
Einen Erfolg konnte sie hingegen mit dem Zustandekommen ihrer Kita-Initiative
verbuchen. Bereits vor den Wahlen hatte die SP ihr Fraktionspräsidium neu zu
besetzen. Wie schon die Bundespartei wird nun auch die Fraktion von einem
geschlechtergemischten Co-Präsidium geführt.

Für die FDP verliefen die National- und Ständeratswahlen enttäuschend. Im Wahlkampf
hatten Diskussionen dazu, ob die grossflächigen Listenverbindungen mit der SVP für die
FDP strategisch sinnvoll seien oder gemässigte Wählende abschreckten, ihre
inhaltlichen Wahlkampfthemen teilweise in den Schatten gestellt. Die Vorwürfe, die FDP
verkomme zur Juniorpartnerin der SVP, verstärkten sich noch, als sich die Freisinnigen
vor den zweiten Ständeratswahlgängen in mehreren Kantonen zugunsten der SVP-
Kandidaturen zurückzogen. Die Verluste bei den Parlamentswahlen befeuerten die
Diskussion, ob die Doppelvertretung der FDP im Bundesrat noch gerechtfertigt sei; bei
den Bundesratswahlen gerieten die beiden FDP-Sitze trotz eines Angriffs der Grünen
aber nicht ernsthaft in Gefahr.

Die Mitte konnte bei den ersten nationalen Wahlen nach der Parteifusion den
kumulierten Wählendenanteil von CVP und BDP leicht übertreffen, überholte bei den
Nationalratssitzen die FDP und baute im Ständerat ihre Position als stärkste Partei aus.
Parteipräsident Gerhard Pfister liess darauf verlauten, er sehe die Mitte, die sich im
Wahlkampf als Anti-Polarisierungspartei profiliert hatte, künftig als Anführerin eines
dritten Pols mit eigenständiger Themensetzung. Vor den Bundesratswahlen entschied
sich die Mitte trotz ihres Wahlerfolgs dagegen, auf Kosten der FDP einen zweiten
Bundesratssitz zu beanspruchen, da eine Abwahl wiederkandidierender
Regierungsmitglieder vermieden werden solle. Bei einem FDP-Rücktritt werde eine
Mitte-Kandidatur aber Thema werden. Mit unvorteilhaften Schlagzeilen war die Mitte im
Frühling konfrontiert, als ehemalige Mitarbeitende der Partei Vorwürfe erhoben, im
Generalsekretariat werde gemobbt. 

Die Grünen konnten im Frühling ihr 40-jähriges Jubiläum begehen, hatten 2023
ansonsten aber nicht viel zu feiern. Bei den eidgenössischen Wahlen erlitten sie in
beiden Räten deutliche Einbussen. Die Parteispitze betonte zwar, man habe das nach
der «Klimawahl» 2019 zweitbeste Resultat der Parteigeschichte erzielt. Gleichwohl kam
Parteipräsident Balthasar Glättli zum Schluss, er wolle als «Gesicht des Misserfolgs»
sein Amt 2024 abgeben. Im Wahlkampf hatte eine millionenschwere Wahlkampfspende
einer Gönnerin für einige Schlagzeilen gesorgt. Inhaltlich setzten die Grünen vor allem
auf ihre Kernthemen Klima und Ökologie sowie Gleichstellung. Passend dazu
beschlossen sie im August die Lancierung einer neuen Volksinitiative zum Ausbau der
Solarenergie.
Ungeachtet ihrer geschwächten Position im Parlament wollten die Grünen im Dezember
erstmals in den Bundesrat einziehen und griffen mit Nationalrat Gerhard Andrey die
beiden Bundesratsmitglieder der FDP, nicht aber die SP-Sitze an. Nachdem Andrey bei
seiner gemeinhin erwarteten Nichtwahl wohl nur eine Minderheit der SP-Stimmen
erhalten hatte, konnte sich Glättli aber auch für künftige Angriffe auf SP-
Bundesratssitze erwärmen. Unerfreulich war für die Grünen sodann eine Serie von
Parteiaustritten von Kantonsparlamentarierinnen und -parlamentariern.

Nach Erfolgen bei mehreren kantonalen Parlamentswahlen brachten die
Nationalratswahlen für die GLP einen herben Dämpfer. Ihre Nationalratsfraktion
schrumpfte – teilweise wegen Proporzpech – um mehr als einen Drittel, worüber der
geglückte Wiedereinzug in den Ständerat nicht hinwegtrösten konnte. Ihre zuvor
gehegten Bundesratsambitionen begruben die Grünliberalen nach dem deutlichen
Verpassen ihrer Wahlziele, mit Viktor Rossi konnten sie aber immerhin den Kampf ums
Bundeskanzleramt für sich entscheiden. Als neue Fraktionspräsidentin bestimmte die
GLP im Dezember Corina Gredig (glp, ZH). 
Nach den Wahlen gab die künftige Ausrichtung der Partei Stoff für Spekulationen:
Während Parteipräsident Jürg Grossen in Interviews gewisse Avancen nach Rechts zu
machen schien, schloss sich die einzige GLP-Ständerätin der Ratsgruppe der Grünen
an, der grösste Spender der Partei wiederum regte öffentlich eine Fusion mit der Mitte
an.

Für die kleineren Parteien hielt das Jahr 2023 Unterschiedliches bereit. Dies gilt etwa
für die EVP, die in Basel-Landschaft erstmals überhaupt den Sprung in eine
Kantonsregierung schaffte, bei den eidgenössischen Wahlen aber den Nationalratssitz
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ihrer Parteipräsidentin einbüsste. Das Mouvement Citoyens Genevois wiederum verlor
seinen Regierungssitz in Genf, konnte aber den Einzug in National- und Ständerat
feiern. Nicht mehr im Bundesparlament vertreten sind die PdA und Ensemble à
Gauche.

Erstmals kamen bei den eidgenössischen Wahlen die neuen Transparenzregeln des
Bundes für die Politikfinanzierung zur Anwendung. Auswertungen der Daten in den
Medien zeigten zwar, dass solche Analysen aus verschiedenen Gründen mit
nennenswerten Unschärfen verbunden bleiben. Der Hauptbefund aber, dass FDP und
SVP mit deutlichem Abstand vor SP und Mitte sowie Grünen und GLP über die grössten
Wahlkampfbudgets verfügten, schien unbestritten. 10
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